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 Bebauungsplan
"Vorderer Kohlhübel"

Ortsgemeinde Winnweiler

Kataster 
UTM (ETRS 89) Januar 2015

:Koordinaten 

Aufnahme 

Vermessung 

Grundkarte

:

:

Umgerechnung in UTM

Planungsgrundlagen ZeichenDatum

Feb. 2018 Pen

Winnweiler "Am vorderen Kohlhübel" 

Das amtliche Kataster gilt lediglich als Orientierungshilfe. Für die Lagegenauigkeit kann keine 
Gewährleistung übernommen werden.Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- 
und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz - (Zustimmung vom 15. Oktober 2002)

März 2001

Juli 2018 Sta

Ro

Sonstiges
Wasserleitung      : GIS 19.06.2017
best. Mischwasserkana    : GIS 19.06.2017
best. Regenwasserkanal  : GIS 19.06.2017
Gasleitungen      : Pfalzgas 09.02.2018
Kommunikation      : Telekom 09.02.2018
Stromkabel/Freileitungen : Pfalzwerke AG 09.02.2018

Mai 2021

vorgeschlagene Grundstücksgrenze

Höhenschichtlinien

Maßangaben in Meter

bestehende Grundstücksgrenze

10.0

KENNZEICHNUNGEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

P öffentliche Parkplatzflächen

Zweckbestimmung:

LEGENDE

Art der baulichen Nutzung

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

offene Bauweise

Baugrenze

Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

(§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

(§ 9 Abs.7 BauGB)

286.00

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

(§ 9 Abs.1 Nr.21 und Abs.6 BauGB)

SONSTIGE PLANZEICHEN

o

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten
zu belastende Flächen

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)WA

bestehende Böschung

(§ 9 Abs.1 Nr.12, 14 und Abs.6 BauGB)

Flächen für Abwasserbeseitigung einschließlich der Rückhaltung und

Wasser

Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschließlich der Rückhaltung
und Versickerung von Niederschlagswasser, sowie für Ablagerungen

Versickerung von Niederschlagswasser

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §16 BauNVO)

1 2

3 4

5 6

7

1. - Gebietsart

2. - Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

3. - Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß

4. - Geschoßflächenzahl (GFZ) als Höchstmaß

5. - Bauweise / zulässige Hausformen

6. - Dachform / Dachneigung mit Mindest- und Höchstmaß

7. - Firsthöhe (FH) als Höchstmaß

Anordnung der Nutzungsschablone

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz
vor schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes - Immissionsschutzegesetzes
(§ 9 Abs. 1 Nr.24 und Abs. 6 BauGB)

F Fußweg

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 

Planungen, Nutzungsregelungen Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

und sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6 BauGB)

und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

(§ 9 Abs.1 Nr.25a und Abs.6 BauGB)

(§ 9 Abs.1 Nr.20 BauGB)

Ersatzmaßnahmen E1: Flst. Nr. 1521, Gemarkung Alenbrück - Langmeil M 1:1000

E1 Ersatzmaßnahmen

Ersatzmaßnahme E1

T Transformatorenstation

Anpflanzen von:

Bäume

Winnweiler "Am vorderen Kohlhübel" J.Schumacher Vermessungsbüro Aug. 2018

E/D nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Abgrenzung Schallgutachten (nachrichtliche Übernahme)

A1 Ausgleichsmaßnahmen

Textliche Festsetzungen zur Aufstellung des Bebauungsplanes "Vorderer Kohlhübel"
A Bauplanungsrechtliche Festsetzungen entsprechend den Vorschriften des

BauGB i.d.F. der Bekanntmachung vom
3. November 2017 (BGBl. S. 3634) und der BauNVO i.d.F. der Bekanntmachung
vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)

A 1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 - 15 BauNVO)
a. Für das Plangebiet wird als Art der baulichen Nutzung entsprechend der zeichnerischen Festsetzung ein

"Allgemeines Wohngebiet" gemäß § 4 BauNVO festgesetzt, dass vorwiegend dem Wohnen dienen soll.
Allgemein zulässige Nutzungen sind hier nach § 4 Abs. 1 BauNVO
- Wohngebäude,
- die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht

störende Handwerksbetriebe,
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.
Freiberuflich Tätige und solche Gewerbetreibenden, die ihren Beruf in ähnlicher Art ausüben, dürfen im
Baugebiet gemäß § 13 BauNVO einzelne Räume für ihre Tätigkeit nutzen.

b. Nach § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauNVO wird festgesetzt, dass die Ausnahmen im Sinne von § 4 Abs. 3 Nr. 1 - 3
BauGB (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe und Anlagen
für Verwaltungen) im Baugebiet allgemein zulässig sind, sofern die allgemeine Zweckbestimmung des
Allgemeinen Wohngebietes gewahrt bleibt.

c. Nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO wird festgesetzt, dass die Ausnahmen im Sinne von § 4 Abs. 3 Nr. 4 und
5 BauGB (Gartenbaubetriebe und Tankstellen) unzulässig im räumlichen Geltungsbereich des
Bebauungsplanes sind.

A 2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 21a BauNVO)
a. Das Höchstmaß der baulichen Nutzung wird entsprechend der folgenden Aufstellung festgesetzt:

Grundflächenzahl : 0,35 (GRZ)
Geschossflächenzahl : 0,7 (GFZ)
Zahl der Vollgeschosse : II

Hinweise auf Rechtsgrundlagen zum Bebauungsplan

Gemäß § 214 Abs. 3 BauGB ist für die Abwägung die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt des
Satzungsbeschlusses des Bebauungsplanes maßgeblich. Für die Ausarbeitung des Bebauungsplanes
einschließlich der zugeordneten Fachplanungen werden vorwiegend nachfolgende Rechtsgrundlagen
berücksichtigt:

• Baugesetzbuch (BauGB) vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634) in der derzeit gültigen Fassung
• Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) in der derzeit gültigen

Fassung
• Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 in der derzeit gültigen Fassung
• Planzeichenverordnung (PlanZVO) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58) in der derzeit

gültigen Fassung
• Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986) in der derzeit gültigen

Fassung
• Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31. Januar 1994 in der derzeit gültigen Fassung
• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in der derzeit gültigen

Fassung
• Landesnaturschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LNatSchG) vom 06. Oktober 2015 (GVBl. S. 283) in der

derzeit gültigen Fassung
• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94) in der

derzeit gültigen Fassung
• Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der derzeit gültigen Fassung
• Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG) vom 14. Juli 2015 (GVBL. 2015, 127) in der derzeit

gültigen Fassung
• Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274) in der derzeit

gültigen Fassung
• TA Lärm: Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz  (Technische

Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503) in der
derzeit gültigen Fassung

• Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG) vom 01. August 1977 (BGBl. I S. 1274) in der derzeit
gültigen Fassung

• Landesnachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz (LNRG) vom 15. Juni 1970 (GVBl. S. 198) in der derzeit
gültigen Fassung

Die dem Bebauungsplan zu Grunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-Normen)
können bei der Verbandsgemeindeverwaltung Winnweiler, Jakobstraße 29, Referat 2, Zimmer 2/101, 67722
Winnweiler zu den üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden.

Verfahrensablauf
Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Vorderer Kohlhübel“ in der Ortsgemeinde
Winnweiler sind das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBl. I S. 3634), die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.
November 2017 (BGBl. I S. 3786) und die Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl.
1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist.

Das Planverfahren zur Aufstellung der Bebauungsplanes wurde durch Beschluss des Gemeinderates
Winnweiler vom 11.01.2018 eingeleitet (§ 2 BauGB). Der Beschluss, diesen Bebauungsplan aufzustellen,
wurde am 30.10.2019 ortsüblich bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB).

Der Vorentwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus Planurkunde, den textlichen Festsetzungen und der
städtebaulicher Begründung wurde durch Beschluss des Gemeinderates Winnweiler vom 11.11.2018
angenommen.

Am 11.01.2018 hat der Gemeinderat Winnweiler die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1
BauGB beschlossen.  Am 30.10.2019 wurde die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB
ortsüblich bekannt gemacht und der Bebauungsplanvorentwurf in der Fassung vom „Oktober 2019“ lag zur
Einsichtnahme und Erörterung offen. Aus der Bürgerschaft wurden 5 Stellungnahmen zum Planvorentwurf
abgegeben, die vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 20.06.2020 und am 07.01.2021 geprüft und erörtert
wurden. Die Entscheidung des Ortsgemeinderates wurde den Beteiligten mit Schreiben vom 08.01.2021
mitgeteilt.

Am 11.01.2019 hat der Gemeinderat Winnweiler die frühzeitige Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB
beschlossen. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden dabei aufgefordert, sich zu dem
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 zu äußern. Die Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB erstmals mit Schreiben vom
23.10.2019 am Bebauungsplanverfahren beteiligt und um Abgabe einer Stellungnahme zum
Bebauungsplanvorentwurf in der Fassung vom „Oktober 2019“ gebeten. 28 dieser Beteiligten haben
Stellungnahmen abgegeben, die vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 20.06.2020 und am 07.01.2021
geprüft und erörtert wurden. Die Entscheidung des Ortsgemeinderates wurde den Beteiligten mit Schreiben
vom 08.01.2021 mitgeteilt.

Die Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 23.10.2019.
Seitens der benachbarten Gemeinden wurden 3 Stellungnahmen vorgebracht, die vom Ortsgemeinderat in
seiner Sitzung am 20.06.2020 und am 07.01.2021 geprüft und erörtert wurden. Die Entscheidung des
Ortsgemeinderates wurde den Beteiligten mit Schreiben vom 08.01.2021 mitgeteilt.

Hinweis: Gemäß § 4a Abs. 2 BauGB wurde die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
gleichzeitig mit der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4
Abs. 1 BauGB durchgeführt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus Planurkunde, den textlichen Festsetzungen, der
städtebaulichen Begründung und Umweltbericht wurde durch Beschluss des Gemeinderates Winnweiler vom
07.01.2021 angenommen.

Der Beschluss zur öffentlichen Auslegung erfolgte am 07.01.2021. Der Entwurf des Bebauungsplanes in der
Fassung vom „Dezember 2020“, bestehend aus Planurkunde, den textlichen Festsetzungen, der Begründung
und dem Umweltbericht hat in der Zeit vom 27.01.2021 bis einschließlich 10.03.2021 öffentlich ausgelegen (§ 3
Abs. 2 Satz 1 BauGB). Ort und Dauer der Auslegung wurden am 27.01.2021 ortsüblich bekannt gemacht (§ 3

Abs. 2 Satz 2 BauGB). Seitens der Öffentlichkeit wurden 31 Stellungnahmen zum Planentwurf vorgetragen.

Am 07.01.2021 hat der Gemeinderat Winnweiler die Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) wurden mit Schreiben vom 25.01.2021 am
Bebauungsplanverfahren beteiligt und um Abgabe einer Stellungnahme zum Bebauungsplanentwurf in der
Fassung vom „Dezember 2020“ gebeten. 25 dieser Beteiligten haben Stellungnahmen abgegeben.

Die Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 25.01.2021.
Seitens der benachbarten Gemeinden wurden 4 Stellungnahmen vorgebracht.

Hinweis: Gemäß § 4a Abs. 2 BauGB wurde die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB gleichzeitig mit
der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach   § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt.

Die Prüfung der während der öffentlichen Auslegung und der Behördenbeteiligung eingegangen
Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB einschließlich Abwägungsbeschlüssen fand
am 16.06.2021 durch den Ortsgemeinderat statt.

Der Ortsgemeinderat hat am 16.06.2021 den Bebauungsplan, bestehend aus Planurkunde, den textlichen
Festsetzungen und der Begründung als Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 24 GemO und § 88
LBauO). Das weitere Planverfahren ist der ausgefertigten Planurkunde zu entnehmen.

b. Die maximale Firsthöhe wird im Baugebiet für Gebäude ohne Flachdach mit
9,50 m über Oberkante Straßenniveau der Planstraße festgesetzt. Als oberer Bezugspunkt zum
Einmessen der Firsthöhe gilt die äußerste Oberkante des Schnittpunktes der beiden Dachschenkel bzw.
der Dachhaut. Bei Dachkonstruktionen mit einseitigem Dachschenkel gilt die höhere Oberkante des
Schnittpunktes der Dacheindeckung mit der Vorderkante der Außenwand.
Als unterer Bezugspunkt gilt die mittlere Höhenlage der Grenze zwischen Planstraße und Baugrundstück.
Bei Baugrundstücken mit einer zweiseitigen Anbindung der Planstraße gilt die im Mittel tieferliegende
Grundstücksseite (bzw. deren Grenze zwischen Planstraße und Baugrundstück) als unterer
Bezugspunkt.

c. Die maximale Firsthöhe wird im Baugebiet für Gebäude mit Flachdach über die Gebäudeoberkante
(Attika) auf 7,50 m über Oberkante Straßenniveau der Planstraße festgesetzt.

d. Im Plangebiet darf die zulässige überbaubare Grundfläche durch Anlagen im Sinne von § 19 Abs. 4 Nr.
1-3 BauNVO bis zu einer maximalen Grundflächenzahl von 0,5 überschritten werden.

e. Bei der Ermittlung der Geschossfläche sind Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen als
Vollgeschosse einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer
Umfassungswände im Sinne von
§ 20 Abs. 3 BauNVO vollständig mitzurechnen.

A 3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO)
a. Nach § 22 Abs. 2 BauNVO wird eine offene Bauweise festgesetzt, d.h. es sind nur Gebäude mit

seitlichem Grenzabstand und höchstens 50 m Hauslänge zulässig.

b. Es sind Einzel- und Doppelhäuser im Sinne von § 22 Abs. 2 Satz 3 als Hausformen zulässig.

A 4. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V. m. § 23 BauNVO)
a. Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen

gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO entsprechend der Planzeichnung festgesetzt. Untergeordnete Gebäudeteile
gemäß § 8 Abs. 5 LBauO dürfen die Baugrenze ausnahmsweise um max. 1,50 m überschreiten.

b. Die Fläche, die außerhalb der durch Baugrenzen umgrenzten Bereiche liegt, ist die nicht überbaubare
Grundstücksfläche. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen im Sinne des §
14 BauNVO und sämtliche bauliche Anlagen (u.a. Carports, Garagen, etc.), soweit sie nach Landesrecht
in den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können, erlaubt.

A 5. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. §§ 12,14, 21a
BauNVO)

a. Garagen müssen gegenüber der Straßenbegrenzungslinie der Planstraße mindestens um 5,0 m
zurückgesetzt werden (Stauraum, gemessen von der vordersten Gebäudeecke der Garage bis zur
Straßenbegrenzungslinie der Planstraße). Bei Baugrundstücken mit einer zweiseitigen Anbindung der
Planstraße gilt für Garagen ein seitlicher Mindestabstand von 1,0 m zur Planstraße (gemessen von der
Längsseite der Garage bis zur Straßenbegrenzungslinie der Planstraße) als Freihaltestreifen.

b. Carports bzw. überdachte Stellplätze müssen einen vorderen Abstand von mindestens 1,0 m zur
Straßenbegrenzungslinie der Planstraße (gemessen von der Vorderkante bzw. vordersten Ecke der
Überdachung bis zur Straßenbegrenzungslinie der Planstraße) als Freihaltestreifen einhalten. Bei
Baugrundstücken mit einer zweiseitigen Anbindung der Planstraße gilt für Carports bzw. überdachte
Stellplätze zusätzlich ein seitlicher Mindestabstand von 1,0 m zur Planstraße (gemessen von der
Längsseite der jeweiligen baulichen Anlage bis zur Straßenbegrenzungslinie der Planstraße) als
Freihaltestreifen.

c. Nebenanlagen von denen Emissionen ausgehen (bspw. Luft-Wasser-Wärmepumpen,
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, etc.) müssen, mit Ausnahme zur Straßenseite, mindestens einen
Abstand von 3,0 m zu den benachbarten Grundstücken einhalten und dürfen nicht auf die Grenze gebaut
werden.

d. Je Wohneinheit (Wohnung) sind die Flächen für mindestens zwei Stellplätze auf dem Grundstück
nachzuweisen.

e. Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen gemäß § 14 BauNVO sind nur in eingeschossiger
Bauweise zulässig.

A 6. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr.6 BauGB)
Die Zahl der zulässigen Wohneinheiten (Wohnungen) je Wohngebäude wird auf maximal zwei
beschränkt.

A 7. Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
a. Die Planstraße wird als öffentliche Verkehrsfläche im Sinne des § 1 Abs. 3 LStrG festgesetzt und

entsprechend dem Planeintrag in der Planurkunde dimensioniert.
b. Der in der Planurkunde gekennzeichnete Fuß- / Gehweg wird mit einer Breite von 1,50 m festgesetzt.
c. Die im südwestlichen Bereich des Plangebietes gelegene Parkplatzfläche wird gemäß Planurkunde als

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung mit der Zweckbestimmung „Öffentlicher Parkplatz“
festgesetzt.

A 8. Führung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanlagen und -leitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)
Bei der Erschließung des Baugebietes werden bereits die Anschlussleitungen zur Stromversorgung der
einzelnen Grundstücke bis auf die Grundstücke unterirdisch verlegt. Die Anschlussleitungen stehen unter
elektrischer Spannung und sind in der Planurkunde nicht dargestellt.
Vor der Durchführung von Arbeiten auf den Grundstücken und bei Projektierung baulicher Anlagen muss
sich der Bauherr/Eigentümer mit dem zuständigen Versorgungsträger in Verbindung setzen, um sich
über die genaue örtliche Lage dieser Anschlussleitungen zu erkundigen sowie das Erfordernis von
Maßnahmen zur Sicherung/Änderung dieser Anschlussleitungen zu klären, damit Sach- und
Personenschäden vermieden werden können.
Im Plangebiet können sich unterirdische und oberirdische Leitungen der Ver- und Entsorgung (u.a.
Trinkwasser, Regenwasser, Schmutzwasser, Telekom) befinden, die in der Planurkunde nicht dargestellt
werden. Die tatsächliche Lage der Leitungen ergibt sich aus den Bestandsplänen der zuständigen
Versorger sowie allein aus der Örtlichkeit. Das Erfordernis von Maßnahmen zur Sicherung/Änderung
dieser Leitungen sowie Berücksichtigung weiterer technischer Belange im Zusammenhang mit geplanten
Erschließungs- und Baumaßnahmen ist frühzeitig vom Bauherr bzw. Grundstückseigentümer im Rahmen
der Ausführungsplanung mit den jeweiligen Versorgungsträgern abzustimmen, sodass Sach- und
Personenschäden vermieden werden. Unterirdische Leitungsanlagen dürfen nur nach Zustimmung der
zuständigen Versorger überbaut werden.

A 9. Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

a. Nicht bebaute Grundstücksflächen sind als Garten mit heimischen Laub- bzw. Obstbäumen, Hecken und
Sträuchern sowie mit offenem oder bewachsenem Boden als Grünflächen anzulegen, zu bepflanzen und
zu unterhalten.

b. Unversiegelte Flächen sind dauerhaft zu begrünen.

c. Um die Versiegelung im überplanten Bereich zu begrenzen, sind zur Befestigung von privaten Zufahrten,
Einfahrten, Stellflächen und Fußwegen wasserdurchlässige Materialien, wie z.B. Rasengittersteine,
Abstandspflaster, Öko-Pflaster, wassergebundene Decke o. ä. zu verwenden.

d. Lose Stein-/Materialschüttungen (bspw. Schotter, Splitt, Kies, Glas), die nicht pflanzlichen Ursprungs
sind, sind nicht zulässig. Ausnahmen davon sind lediglich zulässig für Steinschüttungen in einer Breite
von max. 0,50 m unmittelbar an dem Gebäude, die der raschen Ableitung von Niederschlagswasser in
den Untergrund dienen (Traufstreifen).

e. Auf den privaten Grundstücksflächen sind als privates Pflanzgebot mindestens zwei standortgerechte,
heimische Laubbäume II. Ordnung oder 10 heimische Sträucher zu pflanzen. Die Pflanzung ist dauerhaft
zu erhalten und bei Ausfall gleichartig zu ersetzen. Die zu verwendenden Arten sind der Pflanzliste im
Anhang zu entnehmen.

f. Sollten Rodungsarbeiten zur Erschließung des Baugebietes erforderlich werden, so sind diese
fachgerecht und entsprechend der guten fachlichen Praxis innerhalb der Vegetationsruhe gemäß dem
BNatSchG (01.10. – 28.02. jeden Jahres) auszuführen.

g. Als Ausgleichsmaßnahme A1 ist die Fläche für Abwasserbeseitigung einschließlich der Rückhaltung und
Versickerung von Niederschlagswasser als naturnaher Retentionsraum herzustellen. Der zentrale
Bereich der Fläche für den Regenrückhalt ist mit feuchten Kraut- und Hochstaudenfluren durch
Initialpflanzung von Stauden gemäß der Artenliste zu bepflanzen und mittels einer extensiven Pflege zu
entwickeln.

h. Die westlich gelegene Grünfläche wird als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ausgewiesen. Auf dieser sind als Ausgleichsmaßnahme
A2 acht Bäume als ortsrandbildende Baumreihe entsprechend dem Planungseintrag zu pflanzen. Die
Artenauswahl und Mindestpflanzqualität ist der Pflanzliste im Anhang zu entnehmen. Die Bepflanzung ist
dauerhaft zu erhalten, extensiv zu pflegen und bei Ausfall gleichartig zu ersetzen. Die Wiesenfläche ist
extensiv zu unterhalten. Es sind zwei Mahdgänge pro Jahr erlaubt. Die erste Mahd darf nicht vor dem 15.
Juni eines jeden Jahres erfolgen. Der Anpflanzstreifen darf nicht zur freien Landschaft eingefriedet
werden. Der Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden ist untersagt.

i. Als weitere Ausgleichsmaßnahme A 3 wird auf dem Flurstück 1047 entlang des östlich gelegenen
Feldweges (Flurstück-Nr. 1056/2) eine Pflanzung von etwa 5 Einzelbäumen, vorzugsweise in einer
Baumreihe mit einem Zwischenabstand von jeweils 10 m-12 m festgesetzt. Die Artenauswahl und
Mindestpflanzqualität ist der Pflanzliste im Anhang zu entnehmen. Die Bepflanzung ist dauerhaft zu
erhalten, extensiv zu pflegen und bei Ausfall gleichartig zu ersetzen.

j. Als Ersatzmaßnahme E1 wird die Fläche (A ~ ca. 5.985 m²) mit der Flurstücksnummer 1521 in der
Gemarkung Alsenbrück-Langmeil ökologisch bewirtschaftet. Die Fläche stellt sich derzeit als artenarme
Fettwiese dar, welche stellenweise mit Gebüschen sowie vier Obstbäumen bewachsen ist. Zur Erhöhung
der Artenvielfalt sowie zur Entwicklung zu einer artenreicheren Wiese mit Streuobstbestand, ist die
Aufwertung, Pflege und Erhaltung dieser Fläche nach folgenden Vorgaben durchzuführen:
- Auf der Fläche sind vier standortgerechte, einheimische Obstbäume fachgerecht zu pflanzen, zu 

pflegen und dauerhaft zu erhalten.
- Die Fläche ist zweimal im Jahr zu mähen. Die erste Mahd darf jedoch nicht vor dem 15. Juni eines

jeden Jahres erfolgen. Das Mahdgut ist frühestens einen Tag nach der Mahd abzuräumen.
- Zur Förderung der Artenvielfalt – vor allem des Blütenreichtums- soll die Fläche zunächst für drei

Jahre durch mehrmalige Mahd pro Jahr ausgehagert werden.
- Der Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden ist untersagt.

A 10. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Allgemeinheit, eines Erschließungsträgers
oder eines beschränkten Personenkreises zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
In der Planurkunde wird eine mit LR1 gekennzeichnete Fläche als Leitungsrecht für
Entwässerungskanäle der Verbandsgemeindewerke Winnweiler festgesetzt. Die abschließende örtliche
Lage des Schutzstreifens wird nach Abschluss der Baugebietserschließung festgelegt. Der
Schutzstreifen ist auf einer Gesamtbreite von 3,0 m zu sichern (jeweils 1,5 m beiderseits der
Leitungsachse). Leitungsgefährdende Verrichtungen müssen hier unterbleiben. Der Schutzstreifen ist
von jeglicher Bebauung und jeglichem Aufwuchs freizuhalten, wobei mögliche Ausnahmen der Erlaubnis
der Verbandsgemeindewerke Winnweiler bedürfen. Die Eigentümer von Grundstücken auf denen
Leitungsrechte eingetragen sind, sind verpflichtet, die Verlegung von Leitungen, sowie die Herstellung
und Unterhaltung der dazu notwendigen Einrichtungen zu dulden. Die Leitungsrechte sind dinglich zu
sichern. Hierbei ist anzumerken, dass gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB lediglich die Festsetzung der
Flächen für die Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zulässt, nicht aber die Festsetzung der Rechte selbst.
Eine Begründung der Rechte hat durch eine dingliche Sicherung zu erfolgen (bspw. Vertrag).

A 11. Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschließlich der Rückhaltung und
Versickerung von Niederschlagswasser, sowie für Ablagerungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 und 25 a
BauGB)

a. Das Entwässerungskonzept, welches ergänzend zum Bebauungsplan durch das Ingenieurbüro
Monzel-Bernhardt in Rockenhausen, aufgestellt wird, orientiert sich an den topographischen
Gegebenheiten des geplanten Baugebietes sowie an der Lage der bestehenden
Anschlussmöglichkeiten. Die Grundkonzeption des Entwässerungskonzepts wird nachfolgend
zusammenfassend beschrieben. Im Zuge der Entwässerungsplanung wurde bereits ein Ortstermin mit
der SGD Süd (Regionalstelle Kaiserslautern) vereinbart, an welchem im Vorfeld die
entwässerungstechnischen Rahmenbedingungen besprochen wurden. Im Sinne einer ökologisch
orientierten Siedlungsentwässerung erfolgt diese im Trennsystem. Die Regenwasserbewirtschaftung
(Rückhaltemaßnahme) für das Plangebiet ist so zu gestalten, dass gegenüber dem derzeitigen Zustand
keine Abflussverschärfung eintritt. Aufgrund der vorherrschenden Situation in Verbindung mit der
bestehenden umliegenden Bebauung sind lediglich reduzierte Abflussmöglichkeiten gegeben. Für die
Bemessung der Regenrückhaltemaßnahmen wurde ein 100 jähriges Starkregenereignis zu Grunde
gelegt. Die eigentliche Ausgestaltung der Rückhaltemaßnahme ist letztlich abhängig von den
Ergebnissen des Bodengutachtens. Da grundsätzlich eine unkontrollierte Versickerung in diesem Gebiet
vermieden werden sollte, ist es erforderlich das Niederschlagswasser längst möglich in der vorhandenen
Fläche zu halten. Hierdurch werden zum einen bei Starkregenereignissen die Spitzen zurückgehalten
sowie das anfallende Niederschlagswasser bereits auf der Fläche zur Verdunstung gebracht, was sich
wiederum positiv auf das Mikroklima im Untersuchungsbereich auswirkt. Hierfür wird ein Volumen von ca.
500 m³ für die Rückhaltemulden erforderlich. Die Siedlungsentwässerung erfolgt im Trennsystem. Das im
Plangebiet anfallende Schmutzwasser soll in Richtung Schulstraße in den dortigen Mischwasserkanal
angeschlossen werden. Anfallendes Niederschlagswasser soll leitungsgebunden zu einer östlich
gelegenen Fläche abgeleitet werden, auf welcher Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen geplant
sind, welche den weiterführenden Abfluss reduzieren. Der hier gedrosselte Abfluss aus der
Rückhaltemaßnahme kann in eine bestehende Grabenverrohrung eingeleitet werden, die über das
Schulgelände der regionalen Schule verläuft und unterhalb der Turnhalle in einen offenen Graben
mündet, welcher zur Alsenz führt. Der wasserwirtschaftliche Ausgleich erfolgt auf den in der
Planzeichnung gekennzeichneten Flächen innerhalb des Geltungsbereichs. Die abschließenden
Anforderungen der Entwässerung bleiben der ggf. erforderlichen wasserrechtlichen Genehmigung und
der technischen Ausführung der Entwässerungsanlagen in Abstimmung mit der zuständigen
Genehmigungsbehörde (Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Abteilung Wasser- und
Abfallwirtschaft, Kaiserslautern) vorbehalten.

b. Die gemäß Planeintrag in der Planurkunde gekennzeichnete Fläche für die Abwasserbeseitigung
einschließlich der Rückhaltung von Niederschlagswasser ist als naturnaher Retentionsraum herzustellen.
Die Fläche ist mit feuchten Kraut- und Hochstaudenfluren durch Initialpflanzung von Stauden gemäß der
Artenliste zu bepflanzen und mittels einer extensiven Pflege zu entwickeln.

A 12. Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit sie zur Herstellung des
Straßenkörpers erforderlich sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)
Abböschungen und erforderliche Stützmauern, soweit sie zur Herstellung des Straßenbaukörpers
notwendig werden, sind auf privaten Grundstücken zu dulden. Notwendige Abböschungen der
Baugrundstücke im Straßenbereich sind mit einer Neigung von 1 : 1,5 anzulegen. Die Böschungsflächen
sind vom Grundstückseigentümer durch Bepflanzung gegen Abrutschen zu sichern.

A 13. Zuordnung von Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen
(§ 9 Abs. 1 a Satz 2 BauGB)
Die Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Boden, Natur und
Landschaft in Höhe von 11.287 m² aus den festgesetzten Flächen innerhalb des Eingriffsgebietes
werden den Eingriffen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes entsprechend der prozentualen
Verteilung des Eingriffs im Gebiet wie folgt zugeordnet:

a. Zuordnung zu den künftigen Straßenverkehrsflächen (Planstraße A und Parkplatzfläche) zu 22,33 %.
b. Zuordnung zu den privaten Eingriffsflächen der Baugrundstücke (Allgemeines Wohngebiet) zu 77,67 %.

A 14. Die von der Bebauung freizuhaltenden Schutzflächen und ihre Nutzung, die Flächen für
besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und
sonstigen Gefahren im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sowie die zum Schutz vor
solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung oder Minderung solcher Einwirkungen zu treffenden
baulichen und sonstigen technischen Vorkehrungen, einschließlich von Maßnahmen zum Schutz
vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche, wobei die Vorgaben des
Immissionsschutzrechts unberührt bleiben (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

a. Im südwestlichen Teilbereich des Bebauungsplans (Baugrundstücke 1, 13, 14, 15 und 16) ist die
Umsetzung von aktivem (Bspw. Heckenbepflanzung, etc.) und passivem (Bspw. Schallschutzfenster mit
Dreifachverglasung) Schallschutz erforderlich (vgl. Schallgutachten vom 18.05.2018). Auf den Flächen,
auf welchen Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen gemäß Planzeichnung
festgesetzt sind, sind bei Neubauten Maßnahmen zum baulichen Schallschutz durchzuführen. Bei der
Grundrissgestaltung sind alle Möglichkeiten zu nutzen, um Wohn- und Schlafräume in den
lärmabgewandten Bereichen zu errichten. Von der Umsetzung des passiven Schallschutzes können
Ausnahmen gewährt werden, soweit dem Schallschutz in anderer gleichwertiger Weise Rechnung
getragen wird.

b. Für die Baugrundstücke Nr. 1, 13, 14,15 und 16, welche unmittelbar an der Kreisstraße K4 sowie
gegenüber des Sportplatzes gelegen sind, wird festgesetzt, dass an den südlichen und westlichen
Gebäudeseiten ausschließlich Schallschutzverglasung (Dreifachverglasung) verbaut werden darf.

c. Für die Baugrundstücke Nr. 1, 13, 14,15 und 16, welche unmittelbar an der Kreisstraße K4 sowie
gegenüber des Sportplatzes gelegen sind, wird festgesetzt, dass schutzwürdige Aufenthaltsräume mit
dem Sportplatz zugewandten Fenstern nur dann zulässig sind, wenn diese Aufenthaltsräume zusätzlich
weitere Fenster, welche der Belüftung dienen, auf der Sportplatz abgewandten Seite haben. An den
Gebäudeseiten mit Sichtverbindung zur Sportanlage (Westseite) sind Fenster von Nebenräumen wie
Abstellräume, Treppenhäuser, Bäder, Toiletten, etc. zulässig.

A 15. Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

d. Die gemäß Planeintrag in der Planurkunde gekennzeichnete Fläche für die Abwasserbeseitigung
einschließlich der Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser ist als naturnaher
Retentionsraum landschaftsgerecht zu gestalten und zu entwickeln. Der zentrale Bereich der Fläche für
den Regenrückhalt ist mit feuchten Kraut- und Hochstaudenfluren durch Initialpflanzung von Stauden
gemäß der Artenliste zu bepflanzen und mittels einer extensiven Pflege zu entwickeln.

e. Auf der westlichen öffentlichen Grünfläche sind acht Bäume als ortsrandbildende Baumreihe
entsprechend des Planungsbeitrages zu pflanzen. Die Artenauswahl und Mindestpflanzqualität ist der
Pflanzliste im Anhang zu entnehmen.

B Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88
LBauO.
Hinweis:
Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes sind eine Gestaltungssatzung, die
ihre Rechtsgrundlage in § 88 der Landesbauordnung (LBauO) findet, und in den Bebauungsplan,
welcher seinerseits auf dem Baugesetzbuch (BauGB) fußt, eingefügt wird.
Die Ermächtigung, bauordnungsrechtliche Festsetzungen nach der Landesbauordnung in das
bauplanungsrechtliche Instrument des Bebauungsplanes mit aufzunehmen, ergibt sich aus § 9 Abs. 4
BauGB und § 88 Abs. 6 LBauO. Auf diese Weise können landesrechtlich als Rechtsvorschrift
vorgesehene Bestimmungen in die Bebauungsplanung integriert und der bundesrechtlich abschließende
Katalog der Festsetzungsmöglichkeiten nach § 9 Abs. 1 bis 3 BauGB erweitert werden (Beschluss des
Bundesverwaltungsgerichtes vom 12. März 1991 - 4 NB 6.91 -).

B 1. Äußere Gestaltung von baulichen Anlagen
a. Dachform und Dachneigung

Für Hauptgebäude sind alle Dachformen mit geneigten Dächern im Rahmen der in der Planurkunde
eingetragenen Dachneigungen von 0° — 45° (Mindestmaß – Höchstmaß) im Plangebiet zugelassen
außer Schmetterlingsdächer (nur nach innen geneigte Dächer) und Tonnendächer.
Für Hauptgebäude mit Flachdächer wird eine Dachneigung von 0°— 5° (Mindestmaß-Höchstmaß) im
Plangebiet zugelassen.

b. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen; Materialien
Bauliche Anlagen dürfen nicht flächenhaft und überwiegend mit grellen Farben, glänzenden
Oberflächenstrukturen und/oder Effektputzen (kontrastierende Farbeinstreuung, Glimmer- und
Glaseinschlüsse etc.) gestaltet werden. Es sind ortstypische Materialien wie Putz, Holz, Klinker und
Edelstahl zur Verkleidung der Außenwandflächen zu verwenden. Nicht zulässig zur Verkleidung von
Außenwandflächen sind glasierte Materialien.

B 2. Gestalterische Anforderungen an nicht überbaubare Grundstücksflächen, Einfriedungen und
Stützmauern

a. Die Vorgärten sind gärtnerisch zu gestalten. Eine Nutzung als Arbeits- und Lagerplatz ist untersagt.

b. Flächenhafte Kies-/ Schotter-/ Splitt- und Steingärten oder –schüttungen sind unzulässig. Ausreichend
begrünte „Steingärten“ mit einem prozentualen Pflanzenanteil von mindestens 65% sind zulässig.

c. Die Grundstücke können eingefriedet werden. Im Bereich zwischen öffentlichen Verkehrsflächen bzw.
Straßenbegrenzungslinien und Baugrenzen sind Einfriedungen aus Baustoffen nur bis zu einer max.
Höhe von 1,25 m über OK Straße zulässig, soweit die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs entlang
der Erschließungsstraße sowie im Einmündungsbereich der Planstraße in die Gemeindestraße
"Schulstraße" gewährleistet ist. Die seitlichen und rückwärtigen Grundstücksgrenzen dürfen, soweit sie
nicht an eine öffentliche Verkehrsfläche angrenzen, bis 2,0 m OK Gelände eingefriedet werden.

d. Stützmauern sind nur bis zu einer Höhe von 1,0 m zulässig. Bei einer terrassenförmigen Anordnung von
Stützmauern ist ein Mindestabstand von 1,0 m zwischen den Stützmauern einzuhalten.

e. Geländeauffüllungen auf den Privatgrundstücken sind nur bis zu einer Höhe von
1,5 m zulässig gegenüber dem Ursprungsniveau.

f. Sämtliche Böschungen auf den Privatgrundstücken sind bis zu einem Höhenunterschied von maximal 1,5
m zulässig, wenn sie mit einem Neigungsverhältnis von mind. 1:1,5 oder flacher ausgebildet sind. Die
Böschungen sind gärtnerisch zu gestalten und flächig zu bepflanzen.

C Hinweise

C 1 Kulturdenkmäler
In Bezug auf die Erschließung bzw. Bebauung des Plangebietes sind folgende Belange zu beachten:

1. Bei der Vergabe der vorbereitenden Baumaßnahmen (wie Mutterbodenabtrag) hat der Planungsträger
bzw. die Gemeindeverwaltung, sowie für die späteren Erdarbeiten der Bauträger/ Bauherr, die
ausführenden Baufirmen vertraglich zu verpflichten, die
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rechtzeitig hinsichtlich der Vorgehensweise und Terminierung der Arbeiten zu benachrichtigen, damit
diese ggf. behördlich überwacht werden können. Die Meldepflicht gilt bereits für vorbereitende
Maßnahmen (Mutterbodenabtrag) der Baumaßnahmen.

2. Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes
(DSchG) vom 23.3.1978 (GVBl.,1978, S.159 ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.11.2008
(GVBl.,2008, S.301) hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende, archäologische Fund
unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und die Gegenstände
sorgfältig gegen Verlust zu sichern.

3. Punkt 1 und 2 entbinden Bauträger/Bauherrn bzw. entsprechende Abteilungen der Verwaltung jedoch
nicht von der Meldepflicht und Haftung gegenüber der GDKE.

4. Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Landesarchäologie ein
angemessener Zeitraum einzuräumen, damit Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausführenden
Firmen, planmäßig den Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung entsprechend,
durchgeführt werden können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der
eventuell notwendigen Grabungen sind von Seiten der Bauherren/Bauträger finanzielle Beiträge für die
Maßnahmen erforderlich.

5. Die von Nr. 1 bis 4 benannten Punkte sind grundsätzlich in die Bauausführungspläne als Auflagen zu
übernehmen.
Rein vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass sich im Plangebiet bisher nicht bekannte Kleindenkmäler
(wie Grenzsteine) befinden könnten. Diese sind selbstverständlich zu berücksichtigen bzw. dürfen von
Planierungen o.ä. nicht berührt oder von ihrem angestammten, historischen Standort entfernt werden.

C 2 Wassergefährdende Stoffe
Auf die Vorschriften des § 65 Landeswassergesetzes (wassergefährdende Stoffe) und des § 40 der
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) wird hingewiesen.
Nach § 65 LWG i.V.m. § 62 WHG sind die Betreiber dazu verpflichtet, Ihre Anlagen zur Lagerung
wassergefährdender Stoffe (bei Heizöl mehr als 1.000 l) vor Inbetriebnahme oder nach einer
wesentlichen Änderung durch einen zugelassenen Sachverständigen überprüfen zu lassen oder der
Unteren Wasserbehörde, bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis eine durch den ausführenden
Fachbetrieb ausgestellte Bescheinigung über die ordnungsgemäße Errichtung vorzulegen.

C 3 Baugrund / Radon
Bei Grundbaumaßnahmen sind die Forderungen der DIN 1054 (Baugrund; zulässige Belastung des
Baugrundes), DIN 4020 (Geotechnische Untersuchungen), DIN 4124 (Baugruben und Gräben;
Böschungen, Arbeitsraumbreiten und Verbau), DIN 1997-1 und -2 (Entwurf, Berechnung und Bemessung
in der Geotechnik) sowie das einschlägige technische Regelwerk zu beachten.
Für das Baugebiet wurde eine Baugrunduntersuchung mit allgemeinen Aussagen zur Gründung von
Gebäuden, Verkehrsanlagen und Versorgungsleitungen durchgeführt.
Es sind die Anforderungen für Bauen im Radonvorsorgegebiet zu beachten. Das Baugebiet liegt
innerhalb von Flächen, in denen ein erhöhtes Radonvorkommen (40-100 kBq/cbm) mit lokal hohem
Radonpotenzial (>100 kBq/cbm) vom Landesamt für Geologie und Bergbau, Mainz (Quelle:
Radonprognosekarte) vermutet wird. Für das Baugebiet wurde ein Gutachten zur Radonbelastung in der
Bodenluft mit bautechnischen Empfehlungen erarbeitet.
Radon ist ein in unterschiedlicher regionaler Verteilung in ganz Deutschland vorkommendes Edelgas,
das vor allem in Süddeutschland und hier in den Mittelgebirgslagen eine erhöhte Konzentration in der
Bodenluft aufweist. Entsprechend dem Vorsorgeschutz können für Neubauten Schutzmaßnahmen
erforderlich werden. Entsprechende Präventionsmaßnahmen können den Merkblättern zur Senkung der
Radonkonzentration in Wohnhäusern des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit (Bonn, 2004) entnommen werden. Eine gesetzliche Regelung mit verbindlichen
Grenzwerten für die Radonkonzentration in der Raumluft von Häusern bzw. in der Bodenluft gibt es in
Deutschland bisher nicht.

C 4 Versorgungsflächen / Leitungsführung / Telekommunikation
Vor der Durchführung von Arbeiten auf den Grundstücken und bei Projektierung baulicher Anlagen muss
sich der Bauherr/Eigentümer/Planungsträger mit den zuständigen Versorgungsträgern rechtzeitig in
Verbindung setzen, um sich über die genaue örtliche Lage von Leitungen und Anlagen zu erkundigen,
damit Sach- und Personenschäden vermieden werden können. Die von der Erschließung berührten
Behörden sind zur Abstimmung der technischen Belange im Rahmen der Ausführungsplanung rechtzeitig
zu beteiligen.

Bei der Erschließung des Baugebietes werden bereits die Anschlussleitungen zur Stromversorgung der
einzelnen Grundstücke bis auf die Grundstücke unterirdisch verlegt. Die Anschlussleitungen stehen unter
elektrischer Spannung und sind in der Planurkunde nicht dargestellt.
Vor der Durchführung von Arbeiten auf den Grundstücken und bei Projektierung baulicher Anlagen muss
sich der Bauherr/Eigentümer mit dem zuständigen Versorgungsträger in Verbindung setzen, um sich
über die genaue örtliche Lage dieser Anschlussleitungen zu erkundigen sowie das Erfordernis von
Maßnahmen zur Sicherung/Änderung dieser Anschlussleitungen zu klären, damit Sach- und
Personenschäden vermieden werden können.

Auf die Merkblätter „Erdarbeiten in der Nähe erdverlegter Kabel der Berufsgenossenschaften der
Bauwirtschaft“ und „Hinweise für Maßnahmen zum Schutz von Versorgungsleitungen bei Bauarbeiten“
wird hingewiesen.

Sollten im Rahmen der Begrünung des Plangebietes Anpflanzungen im Bereich festgesetzter öffentlicher
Erschließungsflächen vorgenommen werden sind nachfolgende Ausführungen zu beachten.
Unter Zugrundelegung der Vorgaben im "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und
Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), Ausgabe
1989 und “GW 125: Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen“ des Deutschen
Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) von März 1989 ist auf folgendes hinzuweisen:
Bei Anpflanzungen von Bäumen und tiefwurzelnden Sträuchern im Bereich unterirdischer Ver-/
Entsorgungsleitungen (Leitungen) soll ein Mindestabstand von 2,50 m (horizontaler Abstand
Stammachse - Außenhaut Leitung) eingehalten werden. Kann dieser zur Gewährleistungen der
Betriebssicherheit der Leitungen erforderliche Abstand nicht eingehalten werden, sind vom
Vorhabensträger, in Absprache mit dem jeweiligen Versorgungsträger, geeignete Maßnahmen zum
Schutz der Leitungen (z. B. Einbau von Trennwänden aus Kunststoff) vorzusehen.

C 5 Brandschutz / Trinkwasserversorgung
Auf die Beachtung der §§ 6,7,15 und 41 (1) der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) wird
hingewiesen.
Die Inbetriebnahme der neuen Trinkwasserversorgungsstrecke innerhalb des Baugebietes ist gemäß
§13 Trinkwasserverordnung dem Ref. Gesundheitswesen der KV Donnersbergkreis (14 Tage vorher)
anzuzeigen.

C 6 Sonstige Unklarheiten
Bei allgemeinen Unklarheiten zur Zulässigkeit und baulichen Gestaltung von Anlagen im Geltungsbereich
des Bebauungsplans wird eine frühzeitige Abstimmung mit der Bauabteilung der Verbandsgemeinde
Winnweiler empfohlen.

C 7 Erdwärme
Gemäß §§ 8, 9 Abs. 2 Nr. 2 und 10 Wasserhaushaltsgesetz (WHG), in Verbindung mit § 46
Landeswassergesetz (LWG) stellt die Niederbringung von Bohrungen und Inanspruchnahme des
Grundwassers eine Gewässerbenutzung dar, die einer wasserbehördlichen Erlaubnis durch die Untere
Wasserbehörde der Kreisverwaltung Donnersbergkreis bedarf.

C 8 Siedlungsentwässerung
Das Entwässerungskonzept, welches ergänzend zum Bebauungsplan durch das Ingenieurbüro
Monzel-Bernhardt in Rockenhausen, aufgestellt wird, orientiert sich an den topographischen
Gegebenheiten des geplanten Baugebietes sowie an der Lage der bestehenden
Anschlussmöglichkeiten. Die Grundkonzeption des Entwässerungskonzepts wird nachfolgend
zusammenfassend beschrieben. Im Zuge der Entwässerungsplanung wurde bereits ein Ortstermin mit
der SGD Süd (Regionalstelle Kaiserslautern) vereinbart, an welchem im Vorfeld die
entwässerungstechnischen Rahmenbedingungen besprochen wurden. Im Sinne einer ökologisch
orientierten Siedlungsentwässerung erfolgt diese im Trennsystem. Die Regenwasserbewirtschaftung
(Rückhaltemaßnahme) für das Plangebiet ist so zu gestalten, dass gegenüber dem derzeitigen Zustand
keine Abflussverschärfung eintritt. Aufgrund der vorherrschenden Situation in Verbindung mit der
bestehenden umliegenden Bebauung sind lediglich reduzierte Abflussmöglichkeiten gegeben. Für die
Bemessung der Regenrückhaltemaßnahmen wurde ein 100 jähriges Starkregenereignis zu Grunde
gelegt. Die eigentliche Ausgestaltung der Rückhaltemaßnahme ist letztlich abhängig von den
Ergebnissen des Bodengutachtens. Da grundsätzlich eine unkontrollierte Versickerung in diesem Gebiet
vermieden werden sollte, ist es erforderlich das Niederschlagswasser längst möglich in der vorhandenen
Fläche zu halten. Hierdurch werden zum einen bei Starkregenereignissen die Spitzen zurückgehalten
sowie das anfallende Niederschlagswasser bereits auf der Fläche zur Verdunstung gebracht, was sich
wiederum positiv auf das Mikroklima im Untersuchungsbereich auswirkt. Hierfür wird ein Volumen von ca.
500 m³ für die Rückhaltemulden erforderlich. Die Siedlungsentwässerung erfolgt im Trennsystem. Das im
Plangebiet anfallende Schmutzwasser soll in Richtung Schulstraße in den dortigen Mischwasserkanal
angeschlossen werden. Anfallendes Niederschlagswasser soll leitungsgebunden zu einer östlich
gelegenen Fläche abgeleitet werden, auf welcher Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen geplant
sind, welche den weiterführenden Abfluss reduzieren. Der hier gedrosselte Abfluss aus der
Rückhaltemaßnahme kann in eine bestehende Grabenverrohrung eingeleitet werden, die über das
Schulgelände der regionalen Schule verläuft und unterhalb der Turnhalle in einen offenen Graben
mündet, welcher zur Alsenz führt. Der wasserwirtschaftliche Ausgleich erfolgt auf den in der
Planzeichnung gekennzeichneten Flächen innerhalb des Geltungsbereichs. Die abschließenden
Anforderungen der Entwässerung bleiben der ggf. erforderlichen wasserrechtlichen Genehmigung und
der technischen Ausführung der Entwässerungsanlagen in Abstimmung mit der zuständigen
Genehmigungsbehörde (Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Abteilung Wasser- und
Abfallwirtschaft, Kaiserslautern) vorbehalten.

C 9 Kampfmittel
Im Geltungsbereich der Satzung kann das Vorhandensein von Kampfmitteln nicht grundsätzlich
ausgeschlossen werden. Vor Beginn von Baumaßnahmen ist die Durchführung einer
grundstücksbezogenen, historischen Recherche einschl. Bewertung oder eine präventive Absuche von
Kampfmitteln durch eine qualifizierte Fachfirma zu prüfen. Kampfmittelfunde gleich welcher Art, sind
unverzüglich dem Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz zu melden. Der Kampfmittelräumdienst
entscheidet dann über die weitere Vorgehensweise. Die Fachunternehmen sind nicht berechtigt
selbständig Fundmunition zu entschärfen, zu sprengen oder auf öffentlichen Straßen zu transportieren.

C 10 Sonstige Hinweise
Zu dem Bauantrag ist ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan zu erstellen, in welchem auch
insbesondere  Geländeveränderungen dargestellt sind.

Für die planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen:

Winnweiler, den ....................

Für die Ortsgemeinde

............................................................
R. Jacob, Ortsbürgermeister

Diese Textlichen Festsetzungen sind zusammen mit der Begründung Bestandteile des
Bebauungsplanes.


